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Tätigkeitsschwerpunkte

Allgemeines Zivilrecht Richard Freitag

Arbeitsrecht Stefan Blum

Arzthaftungsrecht Richard Freitag

Mietrecht Stefan Blum

Strafrecht Stefan Blum

Verkehrsrecht Richard Freitag

Versicherungsrecht Richard Freitag

Vertragsrecht Stefan Blum

Kurzreportage

Die Kanzlei Freitag & Blum wurde 2003 von Richard Freitag und Stefan Blum in Saalfeld/Saale
gegründet. Die Klientel setzt sich aus Privatleuten, kleineren und mittelständischen Betrieben
zusammen.

Sie finden die Kanzlei im Zentrum von Saalfeld, direkt gegenüber vom Kaufhaus JOH. Für
Mandanten, die mit dem Pkw anreisen, stehen kostenfreie Parkmöglichkeiten im Innenhof zur
Verfügung. Die Kanzlei liegt auch günstig zur Bushaltestelle “Am Markt”, die lediglich zwei
Gehminuten entfernt ist.
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Beratungstermine werden montags bis donnerstags zwischen 08.00 und 18.00 Uhr sowie freitags
zwischen 08.00 und 14.30 Uhr über das Sekretariat vereinbart. Bei Bedarf bieten die Rechtsanwälte
auch Beratungstermine außerhalb dieser Sprechzeiten oder vor Ort beim Mandanten an.
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Kanzleiprofil

Stefan Blum

Kanzlei Freitag & Blum

Kommunikation

Obere Straße 18/20, 07318 Saalfeld, Deutschland

Tel.: +49 (3671) 52360, Fax: +49 (3671) 523629

Profil auf rechtsanwalt.com: http://anwalt5130.rechtsanwalt.com

Tätigkeitsschwerpunkte

Arbeitsrecht, Mietrecht, Strafrecht, Vertragsrecht

Fachgebiete/Charakteristika

Stefan Blum, Jahrgang 1963, ist seit 1994 zugelassener Rechtsanwalt. Er studierte Jura an der
Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. In Stuttgart absolvierte er sein Referendariat. Herr Blum ist
an allen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten auftretungsberechtigt.

Stefan Blum berät und vertritt Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu allen Fragen des Arbeitsrechts. Zu
seinen Mandanten zählen Arbeiter, Angestellte und Führungskräfte ebenso wie selbständige
Unternehmer und Kaufleute. Gerne besucht er die Mandanten der Arbeitgeberseite vor Ort, um sich
ein realistisches Bild von der Situation und dem Betrieb machen zu können.

Bei Rechtsanwalt Blum finden Sie Antworten auf Ihre Fragen zu Urlaub und Urlaubsabgeltung, zu
Fällen von Mobbing und Diskriminierung, zu Mutterschutz und Schwerbehindertenrecht, zu
Kündigung und Kündigungsschutzklage, Änderungskündigung, Aufhebungsvertrag,
Abwicklungsvertrag, Sperrzeiten, Zeugnissen oder einzelnen Zeugnisformulierungen, zu
Wettbewerbsverbot und anderen Maßnahmen zum Kundenschutz. Sollte dann doch eine
personenbedingte, verhaltensbedingte oder betriebsbedingte Kündigung erforderlich sein, werden
Sie oder Ihre Personalabteilung durch den Juristen bei der rechtlich korrekten Umsetzung Ihrer
personellen Maßnahmen unterstützt. Abmahnung, Kündigungsvorbereitung zum Beispiel in Fällen,
die dem Schwerbehindertenschutz unterliegen, Prozessführung und Aushandeln und Abwickeln von
Aufhebungsverträgen gehören hier zu den Leistungen von Rechtsanwalt Blum.
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Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist das kollektive Arbeitsrecht, insbesondere das
Betriebsverfassungsrecht und die Gestaltung betrieblicher Regelungen (von Arbeitszeit über EDV
bis zu Zielvereinbarungen) und die Beratung von Betriebsrat und Gesamtsbetriebsrat bei
Umstrukturierungen von Unternehmen und Betrieben (Betriebsänderung, Outsourcing,
Massenentlassung et cetera) sowie bei der Verhandlung über eine Betriebsvereinbarung (zu
Arbeitszeit, Gestaltung von Arbeitsplätzen, beruflicher Fortbildung, Einsatz neuer Technik,
Beschäftigungssicherung und vielem mehr). Sein besonderes Verhandlungsgeschick und seine
langjährige Erfahrung in Konfliktlösungen werden von seinen Mandanten überaus geschätzt.

Das Arbeitsrecht ist in der Regel aufgrund vieler Nebengesetze, tariflichen Bestimmungen und der
sich im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten schnell ändernden Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichtes weder für Arbeitgeber noch für Arbeitnehmer zu überblicken. Hier helfen
Ihnen das fachliche Verständnis, die vernünftige Kompromissbereitschaft sowie die praktische
Herangehensweise — das bedeutet Denken in betrieblichen Abläufen und keine sture juristische
Betrachtungsweise — von Rechtsanwalt Blum beim Umgang mit dieser schwierigen Materie.

Rechtsanwalt Blum berät und vertritt Sie in allen Angelegenheiten des Mietrechts. Das Mietrecht
regelt im Allgemeinen einzelne Fragen zu einem bestehenden Mietvertrag zwischen dem Mieter
und dem Vermieter. Für den Mieter ist es beispielsweise wichtig, wann eine Wohnung mangelhaft
ist und er berechtigt ist, die Miete zu kürzen. Kann er auch vor Ablauf einer Kündigungsfrist
ausziehen, wenn er einen Nachmieter stellt? Oder was sind seine einzelnen Rechte aufgrund des
Mietvertrages?

Für den Vermieter ist es zum Beispiel wichtig, wann er vom Mieter die Mietzahlung erhält oder wann
und wie der Mieter bei ordnungsgemäßer Kündigung die Wohnung zu verlassen hat. Hat der Mieter
berechtigterweise die Miete gekürzt? Und was muss bei einer Mieterhöhung beachtet werden? Was
ist wichtig im Zusammenhang mit einer Kündigung wegen Eigenbedarf? Wichtig ist für den
Vermieter auch, welche Nebenkosten oder Betriebskosten er beim Mieter geltend machen kann.
Gerne unterstützt Sie Rechtsanwalt Blum bei der Beantwortung all dieser Fragen.

Gegenstand des Vertragsrechts ist das Gestalten, Überprüfen und Abändern von
Austauschverträgen, beispielsweise Mietvertrag, Kaufvertrag, Leasingvertrag, Werkvertrag,
Dienstvertrag, Darlehensvertrag und Bürgschaftsvertrag. Sicher muss nicht jeder Vertrag vor
seinem Abschluss durch einen Juristen überprüft werden. Die meisten Standardverträge sind
rechtlich nicht zu beanstanden. Häufig wird es daneben so sein, dass auf einer Vertragsseite
keinerlei Verhandlungsspielraum besteht und es nur darum geht, ob ein Vertrag abgeschlossen
oder nicht abgeschlossen wird. Besonders bei langfristiger Vertragsbindung — wie einem
Mietvertrag, einem Vertrag mit großem Investitionsvolumen oder hohem Risikopotential — empfiehlt
sich aber in jedem Fall eine Überprüfung, denn ob und wie eine Klausel im Vertrag umzusetzen ist,
ergibt sich für gewöhnlich erst im Krisenfall, also dann, wenn im Vertragsverhältnis “Sand in das
Getriebe” geraten ist. Für gewöhnlich bleibt in dem Fall für eine gütliche Einigung keine Zeit. Nicht
selten kommt es auch vor, dass sich seit Vertragsschluss die Verhältnisse einer Vertragspartei oder
beider Vertragsparteien oder die rechtlichen Rahmenbedingungen des Vertrages grundlegend
geändert haben. In solchen Fällen wird es häufig um eine Vertragsanpassung oder
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Vertragsaufhebung gehen, deren Modalitäten einzeln auszuhandeln oder zu erstreiten sind.

Beim Strafrecht handelt es sich um das Rechtsgebiet, das den Staat berechtigt, Vergehen und
Verbrechen zu ahnden, also die Täter zu bestrafen. Das Jugendstrafrecht stellt eine besondere
Sammlung von Rechtsvorschriften dar, die zwingend anzuwenden sind für Jugendliche ab der
Strafmündigkeit vom 14. bis zum 18. Lebensjahr und fakultativ anzuwenden sind für
Heranwachsende zwischen dem 18. und 21. Lebensjahr. Das bedeutet, dass die Rechtsfolgen des
Erwachsenenstrafrechts im Jugendstrafrecht nicht gelten. Der zweite Teil eines jeden
Straftatbestandes — “wird mit Geldstrafe, mit Freiheitsstrafe von... bis... bestraft” — ist daher
schlicht wegzulassen. Stattdessen hält das Jugendgerichtsgesetz eine Fülle von unterschiedlichen
Reaktionsmöglichkeiten bereit (unter den Oberbegriffen Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und
Jugendstrafe), aus welchen die Gerichte weitgehend frei auswählen können. Selbstverständlich
sind sie dabei an das Gesetz, das Jugendgerichtsgesetz (JGG), gebunden. Dieses gibt einen sehr
weiten Beurteilungs- und Ermessensspielraum. Das Verfahren gleicht ansonsten weitgehend dem
“richtigen” Strafverfahren. Wichtigster Unterschied ist, dass bei Jugendlichen (14 bis 17 Jahre) die
Öffentlichkeit ausgeschlossen ist.
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Kanzleiprofil

Richard Freitag

Kanzlei Freitag & Blum

Kommunikation

Obere Straße 18/20, 07318 Saalfeld, Deutschland

Tel.: +49 (3671) 52360, Fax: +49 (3671) 523629

Profil auf rechtsanwalt.com: http://anwalt5130.rechtsanwalt.com

Tätigkeitsschwerpunkte

Allgemeines Zivilrecht, Arzthaftungsrecht, Verkehrsrecht, Versicherungsrecht

Fachgebiete/Charakteristika

Richard Freitag wurde 1967 in Nürnberg geboren. Nach seinem Studium der Rechte an der
Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg leistete er seinen Dienst als Rechtsreferendar
ebenfalls am Landgericht Nürnberg. Herr Freitag wurde 1997 zur Anwaltschaft zugelassen. Der
Jurist ist vor allen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten vertretungsberechtigt. Er spricht gut
Englisch.

Das Verkehrsrecht unterteilt sich in die Rechtsbereiche Verkehrszivilrecht, Verkehrsstrafrecht und
Ordnungswidrigkeitenrecht. Im Verkehrsrecht können Sie Rechtsanwalt Freitag die
Schadensabwicklung nach einem Verkehrsunfall überlassen. Er macht für Sie Schadenersatz oder
bei einem Personenschaden (HWS–Schleudertrauma et cetera) auch Schmerzensgeld geltend. Er
nimmt Ihnen die lästige sowie zeit- und nervenraubende Auseinandersetzung mit der gegnerischen
Versicherung oder auch mit dem eigenen Kaskoversicherer ab. Auch bei der
Kaskoschadensbearbeitung wird er als Ihr Interessenvertreter Ihren Anspruch auf
Schadensregulierung durchsetzen. Wenn Ihr Kraftfahrzeug kaskoversichert ist, klärt der
Rechtsanwalt, welche Bereiche von der Versicherung abgedeckt sind, und sichert die
Kaskoentschädigung. Ein ebenso kompetenter Ansprechpartner ist der Jurist bei Problemen um
Reparaturschaden, Restwert, Nutzungsausfall, Mietwagen, Wiederbeschaffungswert, Totalschaden,
Gutachterkosten und so weiter. Im Verkehrsstrafrecht steht Rechtsanwalt Freitag zur Verfügung bei
einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, der mit einer Anklage oder einem Strafbefehl
einhergeht. Er wird tätig bei Unfallflucht oder Fahrerflucht (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort),
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fahrlässiger Körperverletzung oder Tötung im Straßenverkehr. Auch bei Tatbeständen wie Fahren
ohne Fahrerlaubnis und bei Alkohol und Drogen am Steuer wird der engagierte Rechtsanwalt die
drohenden Konsequenzen auf ein erträgliches Maß reduzieren.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Versicherungsrecht. Der Versicherungsvertrag bildet die
Grundlage für Ansprüche des Versicherungsnehmers oder berechtigter Dritter gegen den
Versicherer. Ein Streit zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer entsteht häufig
erst nach einem Versicherungsfall, nämlich dann, wenn der Versicherer den Schaden überhaupt
nicht oder nur teilweise regulieren will. Die sich in der Praxis ergebenden Probleme bei
Versicherungsverträgen stehen vielfach im Zusammenhang mit Standardfragen des
Versicherungsrechts, zum Beispiel Anzeigepflicht oder Obliegenheit.

Das Arzthaftungsrecht befasst sich hauptsächlich mit Konsequenzen, die ein ärztlicher
Behandlungsfehler auslöst. Dann haben Sie möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz und
Schmerzensgeld, wenn der zuständige Arzt seine Aufklärungspflicht und Hinweispflicht verletzt hat.
Auch wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie Opfer einer Falschbehandlung oder einer
Fehldiagnose wurden, unterstützt Sie Rechtsanwalt Freitag bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche.

Die Arbeit von Rechtsanwalt Richard Freitag war von Beginn an zivilrechtlich orientiert. Das
Patientenrecht ist Teilgebiet des Arzthaftungsrechts, welches wiederum ein Teilgebiet des
Medizinrechts ist. Als Patientenanwalt hat sich Rechtsanwalt Freitag innerhalb des Medizinrechts
auf das Arzthaftungsrecht spezialisiert und vertritt ausschließlich Patienten bei der Durchsetzung
von Schadensersatz und Schmerzensgeld gegenüber Ärzten und Krankenhäusern nach fehlerhafter
Behandlung.

Rechtsanwalt Freitag berät und vertritt seine Mandanten im Allgemeinen Zivilrecht. Das Zivilrecht
beinhaltet eine Vielzahl von rechtlichen Problemen. Es ist maßgeblich im Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB) geregelt, wird jedoch von zahlreichen Spezial- und Nebengesetzen ergänzt. Vertragliche
Dinge gehören ebenso zu diesem Bereich wie Fragen rund um Eigentum, Schadensersatz oder das
Recht der unerlaubten Handlungen (Deliktsrecht). Die wesentlichen Probleme ergeben sich
insbesondere in den folgenden Bereichen: Kaufrecht, Werkvertragsrecht, Mietrecht, Reiserecht,
Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), Schadensersatzrecht, Deliktsrecht und
Zwangsvollstreckungsrecht. Richard Freitag hilft Ihnen in diesen Bereichen ebenso beratend wie
gestalterisch. Selbstverständlich ist er Ihnen aber auch bei der Durchsetzung und Abwehr von
Ansprüchen behilflich.
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